
 

 

Einwohnergemeinde Grellingen 

Baselstrasse 6, 4203 Grellingen  
 

 
Verkehrspolizeiliche Anordnung 
 

 
Mitteilende Behörde:  Gemeinderat Grellingen 
 
Örtlichkeit:    Grellingen, Oberdorf zwischen Delsbergstrasse und Kirchweg 
 
Massnahmen:   Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder (Sig. 2.13) mit Zusatz 
    «Zubringerdienst gestattet» 
     

Aufheben bestehende Signale Allgemeines Fahrverbot in beide 
Richtungen (Sig. 2.01) mit Zusatz «Anwohner gestattet» 

 
Begründung:  Die Zufahrt sowie die Durchfahrtsrechte im Oberdorf der Gemeinde 

Grellingen werden gesamtheitlich und einheitlich neu geregelt. 
Bestehende allgemeine Fahrverbotstafeln werden dadurch ersetzt. 

 
Gesetzliche Grundlagen:  - BG über SVG vom 19.12.1958 

- SSV zum SVG vom 05.09.1979 
- SVG BL vom 03.05.2012 

 

 
Rechtsmittel: 
Gegen diese Anordnung kann, gemäss SS 172tf. des Gemeindegesetzes (SGS 1S0) in Verbindung mit dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz (SGS 175) innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Amtsblatt 
(23.10.2025) an gerechnet, schriftlich und begründet beim Regierungsrat, Rathausstr. 2, 4410 Liestal, 
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift 
der beschwerde-führenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Anordnung ist der 
Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. 
 


